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Konzept zur Umsetzung des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II) 
- Grundsicherung für Arbeitssuchende - für den Landkreis Uckermark 

 
 
 
Ursprüngliches Ziel der Reform von Arbeitslosen- und Sozialhilfe war die Zu-
sammenführung der Leistungen dahingehend, dass künftig alle Arbeitssuchen-
den die ihnen zustehenden Leistungen aus einer Hand erhalten. Gleichzeitig 
sollten die Kompetenzen der Sozialämter und der Agenturen für Arbeit gebün-
delt werden, um eine effektivere und schnellere Vermittlung Arbeitssuchender in 
neue Beschäftigungsverhältnisse sicherzustellen. Demgegenüber sieht das SGB 
II nunmehr die Leistungserbringung sowohl der Agenturen für Arbeit wie auch 
der Sozialämter für den gleichen Personenkreis vor. 
 
Nur durch die Bildung von Arbeitsgemeinschaften und die vollständige Übertra-
gung aller kommunalen Aufgaben auf diese Arbeitsgemeinschaften könnte nach 
der derzeitigen Rechtslage das ursprüngliche Ziel der Reform, alle Leistungen 
für alle Arbeitssuchenden aus einer Hand zu gewähren, erreicht werden. Dem-
gegenüber sieht das SGB II bislang die Möglichkeit für die Kommunen, die Auf-
gabe zu übernehmen nur dem Grunde nach, aber ohne weitergehende praktikab-
le Ausgestaltung, vor. Das nach § 6 a SGB II vorgesehene Optionsgesetz liegt 
noch nicht vor. 
 
Auf Basis dieser gegebenen Situation bestimmt der Kreistag folgende Positio-
nen und beauftragt die Verwaltung, diese umzusetzen: 
 
1. Der Landkreis ist bereit und interessiert, von der Option nach § 6 a SGB II 

Gebrauch zu machen. Dies setzt allerdings zwingend voraus, dass die Auf-
gabe als eigengestaltbare Aufgabe des Landkreises bei verfassungsrechtlich 
abgesicherter und auskömmlicher Finanzierung wahrgenommen wird.  
Da bisher kein diese Anforderungen erfüllendes Optionsgesetz nach § 6 a 
SGB II zustande gekommen ist, ist es dem Landkreis verwehrt, als alleiniger 
Träger ab 01.01.2005 die Aufgaben nach dem SGB II wahrzunehmen.  
 
Mit dieser Position steht der Landkreis Uckermark in Übereinstimmung mit dem 
Deutschen Landkreistag und dem Landkreistag Brandenburg. Sie sehen in der Op-
tion die einzige Chance für die Kommunen, die Grundsicherung für Arbeitssuchen-
de zu steuern. Nur mit der Option können die Kommunen die hohen Unterkunfts-
kosten, die ihnen unabhängig von der Option auferlegt worden sind, beeinflussen. 
Durch die Option wird zugleich das Reformziel der Zusammenführung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe bei einem Leistungsträger erreicht. Die kommunalen Kompe-
tenzen in diesem Bereich werden genutzt. Die ganz erheblichen Probleme bei der 
Zusammenarbeit zweier Leistungsträger in der Arbeitsgemeinschaft treten gar nicht 
erst ein.  
 
Wesentliche fachliche Vorzüge der Option - unter der Voraussetzung verfassungs-
rechtlich gesicherter auskömmlicher Finanzierung und als eigengestaltbare Aufga-
be des Landkreises - sind: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
§ Reformziel erreicht 

Das Reformziel „Leistungen aus einer Hand“ wird erreicht. Bei der Option wer-
den alle zu erbringenden Leistungen bei einem, dem kommunalen Träger ge-
bündelt. Das gleichzeitige Nebeneinander von zwei Aufgabenträgern entfällt. 

 
§ Verfassungsrechtlich gesicherte Finanzierung durch den Bund 

Der Bund erstattet die Transferleistungen in voller Höhe. Insbesondere in Regi-
onen mit hoher Arbeitslosigkeit ist die Erstattung der Geldleistungen unabding-
bar. Denn nur so wird ein von den Kommunen nicht zu beeinflussendes Risiko 
ausgeschlossen. Für die Eingliederungsleistungen und die Verwaltungskosten 
reicht der Bund Fallpauschalen aus. Insgesamt muss sichergestellt werden, 
dass den optierenden Kommunen dieselben Mittel zur Verfügung stehen wie 
den Agenturen für Arbeit. 
 

§ Kommunale Steuerung 
Die Gesamtträgerschaft bedingt, dass die Feststellung von Erwerbsfähigkeit 
und Hilfebedürftigkeit allein der Kommune obliegt. Damit erhalten die Landkrei-
se/kreisfreien Städte die Möglichkeit der Steuerung. Sie sind nicht von der Auf-
gabenerfüllung durch die Arbeitsverwaltung abhängig, sondern können insbe-
sondere die hohen Kosten für Unterkunft und Heizung, die ihnen unabhängig 
von der Option auferlegt worden sind, beeinflussen. 
 

§ Keine Arbeitsgemeinschaften im Job-Center 
Die ganz erheblichen und nicht lösbaren Probleme bei den Arbeitsgemeinschaf-
ten in den Job-Centern entfallen. 
  

§ Personalfürsorge 
Das bislang mit der Sozialhilfe befasste Personal - insbesondere in den kreis-
angehörigen Gemeinden - kann weiter beschäftigt werden. Entsprechend kann 
mit dem überzähligen Personal in den Wohngeldstellen verfahren werden. 
 

§ Keine überflüssige Bürokratie 
Der erhebliche Abstimmungsaufwand sowie die vorprogrammierten Auseinan-
dersetzungen über eine koordinierte Leistungserbringung mit den Agenturen für 
Arbeit entfallen. 

 
§ Kostenlose Vermittlung durch die Agenturen für Arbeit 

Das Vermittlungsangebot der Agenturen für Arbeit steht nach dem SGB III - Ar-
beitsförderung - kostenlos zur Verfügung, also auch für die von den Landkrei-
sen/kreisfreien Städten zu betreuenden Hilfeempfänger. 
 

§ Arbeitsteilung möglich 
Die Agenturen für Arbeit können für die Kommunen Leistungen erbringen, ins-
besondere zur Eingliederung in Arbeit. Dies kann auf Dauer oder vorüberge-
hend geschehen. Die Kommunen können so in Ruhe eigene Kapazitäten auf-
bauen. 
 
 
 
 

2 
 
 



 
 

 
§ Bürgernähe 

Die Kommunen sind wesentlich stärker in der Fläche vertreten als die Agentu-
ren für Arbeit. Wird die Arbeitsverwaltung den neuen Anforderungen nicht ge-
recht, werden sich die Bürger hilfesuchend wieder an die Kommunen wenden. 
Die kommunale Letztverantwortung wird damit ohnehin bestehen bleiben. 
 

§ Nur jetzt hat die Option reale Chancen 
Die Option wird nur zum Januar 2005 echte Realisierungs- und Erfolgschancen 
haben. Nur zu diesem Zeitpunkt sind Ressourcen und Netzstrukturen mit quali-
fiziertem Personal, Verwaltungskapazitäten und Know-how aus der bisherigen 
Sozialhilfeverwaltung noch vorhanden, die für die Eingliederung weiter genutzt 
und ausgebaut werden können. Zum nächstspäteren Zeitpunkt im Januar 2007 
werden diese Grundlagen in der Regel weggegeben sein. 
 
 

Diese Vorteile sind allerdings durch das am 29.04.2004 im Bundestag beschlos-
sene kommunale Optionsgesetz nicht berücksichtigt. Die wesentlichen Inhalte sind 
stattdessen: 

 
§ Organleihe kommunaler Stellen 
§ Finanzierung unmittelbar durch den Bund 
§ bundeseinheitliche Kundennummer, Datenerhebung und Datentransfer. 

 
 
Dieses Gesetz wurde vom Bundesrat am 14.05.04 abgelehnt, da das Organleihe-
Modell nicht der Vereinbarung im Vermittlungsausschuss mit einer optionalen und 
eigenverantwortlichen kommunalen Trägerschaft entspricht. Es zeichnet sich ab, 
dass entweder Bundesrat oder Bundesregierung den Vermittlungsausschuss 
anrufen werden. Das Vermittlungsverfahren könnte möglicherweise am 11. Juni 
2004 beginnen.  

 
Zu entscheidenden Kritikpunkten wird im Folgenden aus der Stellungnahme des 
Deutschen Landkreistages an den Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit des Deut-
schen Bundestages zitiert: 

 
„Organleihe hinsichtlich kommunaler Stellen bedeutet, dass nicht eine Kommune 
eigengestaltbarer Träger einer Aufgabe wird, also eine Aufgabe zur Kommune 
wandert, sondern umgekehrt, die in Anspruch genommenen kommunalen Stellen 
zur Aufgabe bei der Bundesagentur für Arbeit wandern. Die Herstellung von Ver-
antwortungsklarheit bedingt in diesem Fall, dass es einen klaren durchgehenden 
Weisungsstrang zur Bundesagentur gibt. Die Bediensteten in den kommunalen 
Stellen werden also aus ihrer bisherigen Einbindung in die Kommunen herausge-
löst. 

 
Wenn nun mit dem Gesetzentwurf suggeriert werden soll, dass es sich um eine 
‚erweiterte Organleihe’ mit größeren kommunalen Spielräumen handeln soll, be-
deutet dies im Ergebnis nichts anderes, als dass eine verfassungsrechtlich unzu-
lässige, verantwortungsverunklarende Mischverwaltung angedacht ist. Ein Spiel-
raum für einen eigenverantwortlichen Aufgabenvollzug oder gar für kommunale 
Beschäftigungspolitik kann daher auch nicht durch etwaige Zielvereinbarungen er-
öffnet werden. 
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Dazu können die deutschen Kreise, im kommunalen Bereich zahlenmäßig die 
Hauptbetroffenen der Neuregelungen durch das SGB II, ihre Hand nicht reichen. 
Für eine Aufgabenwahrnehmung im Wege der Organleihe wird es keine Entschei-
dung in Kreistagen geben, dazu zuständige kommunale Stellen zu benennen. Die 
Idee der Implementierung eines Wettbewerbs der Systeme wird damit völlig unter-
laufen. 

 
Der Deutsche Landkreistag fordert Bundestag und Bundesrat nachdrücklich auf, 
die im Vermittlungsausschuss einstimmig getroffene gesetzliche Regelung des § 6 
a SGB II und die dazu ergangenen Entschließungen intensionsgerecht mit Leben 
zu erfüllen und einen Gesetzentwurf vorzulegen, der von einer klaren kommunalen 
Trägerschaft ausgeht... 

 
Eine kommunale Trägerschaft optierender Kommunen setzt allerdings zwingend 
die Begründung einer verfassungsrechtlich abgesicherten Finanzierung der optie-
renden kommunalen Träger voraus... 

 
Der Deutsche Landkreistag hat frühzeitig einen punktuell begrenzten Verfas-
sungsänderungsvorschlag unterbreitet ... Mit diesem Vorschlag einer Ergänzung 
in Art. 106 Abs. 8 a GG soll eine punktgenaue Regelung für einen gebotenen 
Sonderbelastungsausgleich zwischen dem Bund und den einzelnen optierenden 
Kommunen getroffen werden, ohne damit in irgendeiner Weise die im Zentrum der 
Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung stehende Frage 
einer Begründung von unmittelbaren Finanzbeziehungen zwischen Bund und 
kommunaler Ebene zu präjudizieren.“ 

 
 
2. Der Landkreis Uckermark strebt zur Umsetzung des SGB II eine konstruktive 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Eberswalde an mit dem Ziel, eine 
möglichst kundenfreundliche, funktionstüchtige und effiziente Verwaltung 
der Aufgaben zur gewährleisten. 

 
Im Zuge der Zusammenarbeit wird geprüft, ob die Übertragung kommunaler 
Aufgaben auf die nach § 44 b SGB II zu errichtende Arbeitsgemeinschaft - 
ggf. auch nach dem 01.01.05 - sinnvoll ist. Die Aufgabenübertragung bedarf 
eines Kreistagsbeschlusses. 

 
Da die gesetzlichen Regelungen für die Wahrnehmung der Option nach § 6 a SGB 
II bisher nicht gegeben sind, sind die Aktivitäten darauf zu richten, die Zusammen-
arbeit mit der Agentur für Arbeit so auszugestalten, dass die Umsetzung des SGB 
II zum 01.01.05 vor allem auch im Interesse der Anspruchsberechtigten möglichst 
reibungslos erfolgt. Dass dies überhaupt möglich sein wird, wird angesichts der 
Kompliziertheit und des Umfangs der Aufgaben, der zahlreichen durch den Ge-
setzgeber noch ungeregelten Fragen sowie des engen Zeitrahmens bundesweit 
zunehmend in Zweifel gezogen. 
 
In Übereinstimmung mit dem Deutschen Landkreistag und dem Landkreistag Bran-
denburg hält der Landkreis Uckermark nach gegenwärtigem Stand die Übertragung 
der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II auf die Arbeitsgemeinschaft nach § 
44 b SGB II nicht für das Mittel, um die Umsetzungsprobleme zu lösen. 
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Der Deutsche Landkreistag hat in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf für 
das Optionsgesetz deutlich gemacht, dass das im § 44 b SGB II vorgesehene Kon-
strukt einer Arbeitsgemeinschaft zwischen Bundesagentur für Arbeit und Kreisen 
und kreisfreien Städten eine Vielzahl von verfassungs-, aufsichts-, personal- und 
haushaltsrechtlichen Problemen aufwirft, die weitgehend ungeklärt sind.  
 
Das Präsidium des Deutschen Landkreistages lehnt es ab, die Aufgaben, die von 
den Kreisen im Rahmen der Umsetzung des SGB II zu erfüllen sind, auf Arbeits-
gemeinschaften zu übertragen, um so für die Ausführung eines Gesetzes, das in 
hohem Maße Mängel und Risiken aufweist und auf der Ebene der Bundesagentur 
für Arbeit nicht fristgerecht umgesetzt werden kann, in Verantwortung genommen 
zu werden. 
 
Der Vorstand des Landkreistages Brandenburg hat den Beschluss gefasst, dass 
die Zusammenarbeit in den Arbeitsgemeinschaften nur im Rahmen der gesetzlich 
vorgesehenen Mindestvorgaben in Betracht kommt und keine Aufgaben der kom-
munalen Träger auf die Arbeitsgemeinschaften übertragen werden sollen. 
 
Die Verwaltung hat deshalb Kontakt mit der Agentur für Arbeit Eberswalde aufge-
nommen mit dem Ziel, sinnvolle Formen der Zusammenarbeit abzustimmen, die es 
ermöglichen, das neue Leistungsrecht umzusetzen, ohne diesen schwierigen Pro-
zess zusätzlich durch die Probleme im Zusammenhang mit der Übertragung kom-
munaler Aufgaben auf die Arbeitsgemeinschaft zu erschweren. Von Seiten des 
Landkreises wird versucht, pragmatische Lösungen, auch Übergangslösungen, zu-
stande zu bringen. Seitens der Agentur für Arbeit wurde die Bereitschaft zur glei-
chen Vorgehensweise im Rahmen der behördlichen Vorgaben bekundet. Über 
Fortgang und Ergebnisse dieser Abstimmungen werden die Mitglieder des Kreista-
ges weiter unterrichtet. 
 
Wegen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens und anderer sich wandelnder Ein-
flüsse stellt die Ablehnung der Übertragung kommunaler Aufgaben auf die Arbeits-
gemeinschaft den kommunalen Standpunkt nur zum jetzigen Zeitpunkt dar. 
 
In enger Rückkoppelung mit den kommunalen Spitzenverbänden prüft der Land-
kreis Uckermark intensiv die Möglichkeiten und Probleme der Übertragung kom-
munaler Aufgaben an die Arbeitsgemeinschaft, die ggf. auch erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfolgen könnte.  
 
Grundlage für die ablehnende Haltung des Landkreises Uckermark zur Übertra-
gung der kommunalen Aufgaben auf die Arbeitsgemeinschaft ist der zur Ausgesta l-
tung der Arbeitsgemeinschaften vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
entwickelte Mustergesellschaftsvertrag zur Errichtung von Arbeitsgemeinschaften 
nach § 44 b SGB II als Gesellschaft bürgerlichen Rechts.  
 
Der Mustervertrag wirft bei näherer Auseinandersetzung zahlreiche gravierende 
ungelöste Probleme  auf und ist dessen ungeachtet ohnehin für die Landkreise im 
Land Brandenburg in der vorliegenden Form nicht anwendbar, da der Runderlass II 
Nr. 2/1996 vom 09.03.96 des Innenministeriums es den Landkreisen wegen des 
Haftungsrisikos verbietet, Gesellschaften bürgerlichen Rechts zu gründen. 
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Nach kommunaler Auffassung kann die Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaften 
auch über öffentlich-rechtliche Verträge erfolgen. Diese und weitere Fragen der 
Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaft werden bundesweit, aber auch speziell in 
einem Arbeitskreis Arbeitslosengeld II bei der Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der Agentur für Arbeit, in der auch Vertreter des Ministeriums für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit und Frauen und der kommunalen Spitzenverbände ver-
treten sind, diskutiert.   
 
Gegenwärtig existieren verschiedene Entwürfe eines Eckpunktepapiers dieser Ar-
beitsgruppe zu den Gestaltungsmöglichkeiten bei der Leistungserbringung nach 
dem SGB II. 
 
Der durch den Landkreistag Brandenburg unterstützte Entwurf geht davon aus, 
dass ausgehend vom SGB II lediglich die formale Gründung einer Arbeitsgemein-
schaft von kommunaler Seite und Agenturen für Arbeit erfolgt. Ob und ggf. in we l-
chem Umfang kommunale Aufgaben nach dem SGB II auf die Arbeitsgemeinschaft 
übertragen werden, soll in jedem einzelnen Fall durch den Landkreis entschieden 
werden. 
 
Dies ist auch die Position des Landkreises Uckermark. Sollte sich im weiteren Pro-
zess herausstellen, dass die Übertragung kommunaler Aufgaben auf die Arbeits-
gemeinschaft, die nach § 44 b SGB II in jedem Falle zu gründen ist, zu deutlichen 
Vorteilen führt, wird dem Kreistag ein entsprechender Beschlussvorschlag vorge-
legt.  

 
 
3. Der Landkreis schafft die organisatorischen und personellen Voraussetzun-

gen, um die ihm per Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
 

Nach dem Gesetz ist der Landkreis für folgende Aufgaben zuständig: 
 
§ Erbringung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) 

 
§ Erbringung der Leistungen gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für: 

 
          - Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltgeräten 
          - Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und 
            Geburt 
          - Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen 
 
§ Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gemäß § 16 Abs. 2 SGB II, die 

für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben 
erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere: 

 
- die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pfle - 
  ge von Angehörigen 
- die Schuldnerberatung 
- die psychosoziale Betreuung 
- die Suchtberatung. 
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Die konkrete Organisation der Aufgabenwahrnehmung wird von den unter 2. be-
schriebenen Abstimmungen mit der Agentur für Arbeit zur Zusammenarbeit ab-
hängen. Übergangsregelungen sind wahrscheinlich erforderlich. Gesicherte Emp-
fehlungen zum Personalbedarf liegen noch nicht vor. Auf Grundlage von Informa-
tionen und Abstimmungen zur Thematik und einer Empfehlung des Deutschen 
Städtetages wird davon ausgegangen, dass ein Personalbedarf von 1 : 200  Fäl-
len zur Bearbeitung der kommunalen Aufgaben erforderlich sein wird. 

 
 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Auswirkungen der Umsetzung des SGB II 

in Verbindung mit  der Neuregelung der Sozialhilfe im Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII), das ebenfalls am 01.01.2005 in Kraft tritt, in Bezug 
auf die Heranziehung der Städte Schwedt/Oder und Prenzlau sowie des Am-
tes Gartz (Oder) zur Erfüllung von Sozialhilfeaufgaben zu prüfen. 
 
Das SGB II sieht keine Möglichkeit zur Delegierung der Aufgaben, die dem Land-
kreis obliegen, vor. In den meisten brandenburgischen Landkreisen wird deshalb 
die Rücknahme der Delegierung der Hilfe zum Lebensunterhalt vorbereitet. Die ge-
ringen Fallzahlen der zukünftig nach dem SGB XII - Sozialhilfe - verbleibenden Hi l-
fe zum Lebensunterhalt beziehenden Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften las-
sen die Aufrechterhaltung der Heranziehung der kreisangehörigen Kommunen 
nicht zu. 
 
Inwieweit eine Heranziehung der Stadt Schwedt/Oder zur Erfüllung der Aufgaben 
nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII (bisherige Hilfen in besonderen Lebensla-
gen) noch möglich und sinnvoll ist, ist noch nicht endgültig geklärt. 
 

 
5. Der Landkreis Uckermark fordert einen vollständigen Ausgleich der sich aus 

den Zuständigkeitsregelungen des SGB II ergebenden finanziellen Mehrbe-
lastungen. 

 
Das der Gesetzgebung zugrunde liegende Finanztableau weist eine bundesweite 
Entlastung der Kommunen durch das SGB II aus. Diese Entlastung ist durch den 
Bund mehrfach den Kommunen zugesagt worden. Bereits frühzeitig sind Zweifel an 
der Richtigkeit dieses Finanztableaus geäußert worden. 
 
Im Ergebnis einer Bund-Länder-Besprechung am 22.04.2004 ist festzustellen, dass 
bei der Aufstellung des Finanztableaus kommunale Mehrbelastungen in Milliarden-
höhe nicht berücksichtigt worden sind bzw. unterschiedliche Bewertungen zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen bestehen. Insgesamt steht eine kommunale 
Mehrbelastung zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Rede. 
 
Für den Landkreis Uckermark steht dieses Problem aufgrund der großen Zahl bis-
heriger Arbeitslosenhilfebezieher, für die zukünftig die Kosten der Unterkunft und 
Heizung sowie einmalige Leistungen zu erbringen sind, in besonderer Schärfe. 
Diese Mehrkosten werden die Einsparungen bei der Sozialhilfe im Landkreis U-
ckermark deutlich übersteigen. 
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Für den Landkreis Uckermark steht dieses Problem aufgrund der großen Zahl bis-
heriger Arbeitslosenhilfebezieher, für die zukünftig die Kosten der Unterkunft und 
Heizung sowie einmalige Leistungen zu erbringen sind, in besonderer Schärfe. 
Diese Mehrkosten werden die Einsparungen bei der Sozialhilfe im Landkreis U-
ckermark deutlich übersteigen. 
 
Der Landkreis hat auf der Grundlage vorgegebener Erhebungsmethodiken an zwei 
Erhebungen zur erwarteten Kostenbe-/-entlastung  teilgenommen, und zwar an ei-
ner Erhebung des Landkreistages Brandenburg und des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit (BMWA) In beiden Erhebungen wird eine gravierende Kos-
tenbelastung ausgewiesen (Landkreistag Brandenburg: Belastung 54 Mio. €, 
BMWA-Erhebung: Belastung 40 Mio. €). 

 
Obwohl die Abweichung zwischen beiden Erhebungen mit ca. 14 Millionen € Diffe-
renz deutlich ausfällt, sind die Werte sowohl in sich als auch gegenüber der jeweils 
anderen Erhebungsvariante stimmig. Die Abweichung kommt dadurch zustande, 
dass bei der Erhebung durch den Landkreistag Brandenburg auch die Perso-
nen/Bedarfsgemeinschaften als Anspruchsberechtigte für die neue Leistung be-
rücksichtigt wurden, die im Verlaufe des Jahres 2004 aus dem Bezug von Arbeits-
losengeld in den Bezug von Arbeitslosenhilfe wechseln werden. Diese Personen-
gruppe ist in der Erhebung des BMWA nicht berücksichtigt. 
 
Die Ergebnisse beider Erhebungen für die brandenburgischen Landkreise sind in 
den Anlagen beigefügt. Hinsichtlich der Zahl der Personen/Bedarfsgemeinschaften 
und der finanziellen Ent- und Belastungen wird auf die Anlagen verwiesen. 
 
Hinzuweisen ist, dass die Kosten für Unterkunft/Heizung/einmalige Beihilfen dem 
Landkreis Kraft Gesetz zufallen, unabhängig davon, wie die Aufgabendurchführung 
(eigenständig, getrennt von der Agentur für Arbeit in Zusammenarbeit mit der A-
gentur für Arbeit bei Übertragung der kommunalen Aufgaben auf die Arbeitsge-
meinschaft) erfolgt.  
 
Der Landkreis Uckermark setzt sich bei seiner Mitarbeit in den kommunalen Spit-
zenverbänden, in den Gremien zur Vorbereitung des neuen Leistungsrechts und 
mit allen anderen ihm offenstehenden Einflussmöglichkeiten für einen Ausgleich 
der finanziellen Mehrbelastungen ein. 
 
Er bringt dies insbesondere auch in die Diskussion zum Finanzausgleichsgesetz 
ein.  
 
Die Forderungen sind insbesondere: 
 
§ Weitergabe der beim Land eintretenden Einsparungen im Bereich des Wohn-

geldes an die jetzt für die Finanzierung der Kosten der Unterkunft zuständigen 
Landkreise. Seitens des Landes wurde hier eine Einsparung von 80 Mio. € kal-
kuliert. 
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§ Verteilung der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen in Höhe von 190 

Mio. € (Ausgleich für Sonderkosten auf Grund Hartz IV) nach regionalen Belas-
tungsfaktoren innerhalb des Landes. 

 
§ Weitergabe der aufgrund der Grundsicherung eingetretenen Einsparungen des 

Landes im Bereich der stationären Sozialhilfeleistungen an die Landkreise. 
 
§ Einbeziehung der kommunalen Ebene bei der Festlegung der Verteilungskrite-

rien für den Soziallastenausgleich (bisher vorgesehen 40 Mio. €) gemäß § 15. 
 
 
 
6. Dieses Konzept spiegelt den Sach- und Rechts- und Informationsstand vom 

19. Mai 2003 wider. Es ist kontinuierlich an die aktuellen Entwicklungen an-
zupassen. Die Kreistagsmitglieder werden über den Fortgang wie bisher 
durch den Landrat informiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
1. Zusammenstellung der Rückläufe zur Datenerhebung des Landkreistages 
    Brandenburg 
2. Zusammenstellung der Rückläufe zur Datenerhebung des BMWA 
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